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An das
Amtsgericht München
- Vereinsregister -
Infanteriestraße 5
80097 München

WOFAM, Tannenstraße 27, 8SS7 9 Neubiberg
Anmeldung zur Eintragung in das Vereinsregister

Zur Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht der Stadt München mel-

den wir als Vorstandsmitgl ieder den verein mit dem Namen ,,woFAM" mit sitz

in Neubiberg an, der nach erfolgter Eintragung im Vereinsregister den Zusaz e.Y.

trägt.

Zu Vorstandsmitgliedern sind bestellt:

Herr Wolfgang Otten, geboren am 22.04.1952, Privatier, Tan-

nenstraße 27, 85579 Neubiberg, (Vorsitzender)

Frau Barbara Otten, geboren ^ 23.,.7fr.,.ü(, H"urfrau, Tan-
nenstraße 27, 8557 9 Neub i berg (stel lvertretende Vors itzende)

Katja otten, geboren ^^ :(7,,/!1.,. ffi ., Bereiteri n, Tan nenstraße

27, 85579 Neubiberg (Kassenwart)

Nach S I Absatz (2) der Satzung wird der Verein durch den Vorstand im Sinne

des S 26 Absatz (2) BCB vertreten. Den Vorstand im Sinne des S 26 Absatz (2)

BCB bilden der Vorsitzende und die Stellvertretende Vorsitzende. Der Vorsit-

zende und die Stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes sind einzeln zur Ver-

tretung befugt. Der Stellvertretenden Vorsitzenden obliegt im Innenverhältnis

al lerdings die Pfl icht, von dieser Einzelvertretungsmacht nur im Falle einer Ver-

hinderung des Vorsitzenden Cebrauch zu machen.

Der Verein hat B Mitgl ieder.

1 .

2.

3 .
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Die Geschäftsleitung in Cestalt des Vorstandes und die Ceschäftsstelle des Ver-

eins befindet sich in Neubiberg, Tannenstraße 27.

Die genaue Anschrif t  des Vereins lautet: WOFAM e.V.

Tannenstraße 27

85579 Neubiberg

Beigefügt sind:

1. #rej. Kopie der Satzung des WOFAM e.V. vom

23.12.2006,

2. Kopie des Cründungsprotokolls vom 23.',2.2006,

3. Kopie des Beschlusses der Mitgl ieder des Vereins im Umlaufuer-

fahren über die Zustimmung zur Satzungsänderung,

4. Urschrift sowie Kopie der geänderten, aktuellen Satzung des

WOFAM e.V.,

5. Aktuelle Mitgl iederl iste des WOFAM e.V..

Die Anerkennung des Vereins als steuerbegünstigte Körperschaft wird beim Fi-

nanzamt München für Körperschaften beantragt und eine entsprechende Be

scheinigung in Kopie nachgereicht.

Neubiberg, den (,/,2W*

WOFAM

Stellvertretende V des Vorstandes des WOFAM
7

art des WOFAM

(Beglaubigung Notar)
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Wolfgang Otten, Tanrrenstu2T 85579 Neubiberg

Barbara Otten, Tannensh2T 85579 Neubiberg

Franziska Otten, Tannenstu'27 85579 Neubiberg

Katja Otten, Tannenstr2T 85579 Neubiberg

S eb astian Otten, Raderbro ich 9 q 41 3 52 Korschenbroich

Horst Weinmanrq Gerhard Hauptmann Ring 32, 81737 Mue,lrchen

Heiner Otten, Raderbroich 9 aD 41 3 52 Korschenbroich

Ludwi g Windorfer, Schneewittchenst 28 a, 8 17 39 Muenchen

m
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Satzung

des WOFAM e.V.

Präambel

Nach den aktuel len Zahlen der  UNICEF Deutschland auf  Crundlage des im Jahre

2006 in New York und Cenf veröffentl ichten UNICEF-Berichts ,,Fortschrit t  für

Kinder: Zur Wasserversorgung und Hygienesituation der Kinder in der Welt"

leben etwa 2,6 Mi l l iarden Menschen,  vor  a l lem in  Entwick lungsländern,  ohne

sanitäre Anlagen. Nach Schätzung der Hil fsorganisation kommt al leine die Hälfte

der  jähr l ich rund 12 Mi l l ionen Neugeborenen in  den Entwick lungsländern in

Haushalten auf die Welt, in denen es nicht einmal einfache sanitäre Anlagen

gibt. Das Fehlen von Toiletten und hygienischer Abwasserentsorgung und die

daraus entstehenden Folgen fur die Cesundheit sol l  nach Aussage der UNICEF

dazu führen, dass al le 15 Sekunden ein Kind stirbt, weil  sauberes Wasser und

einfachste sanitäre Anlagen fehlen. lnsbesondere das weitgehende Fehlen einer

funktionierende Abwasserentensorgung führt dazu, dass Crundwasser, Oberflä-

chengewässer und Böden durch unkontrol l ierte Abflüsse belastet werden, was

wiederum zu einer erheblichen Cesundheitsgefährdung der diese Flächen be'

wohnenden Menschen führt. Die Abwasserentsorgung ist daher neben der

Trinkwasserversorgung in die Mil lennium Entwicklungsziele der internationalen

Gemeinschaft in Cestalt der Vereinten Nationen aufgenommen worden. Die

lnternationale Cemeinschaft hat sich zum Ziel geseZt, den Wasser und Hygiene-

notstand b is  zum Jahre 2015 zu halb ieren.

Auf Crundlage dieser erschütternden Fakten sowie der: Ziele der internationalen

Cemeinschaft haben sich die Mitgl ieder des Vereins ,,WOFAM" bei der Crün-

dung entschlossen,  neben der  Förderung von Bi ldung und Erz iehung von Kin-

dern und Jugendl ichen insbesondere in  Entwick lungsländern auch d ie Förderung

geeigneter Toiletten- und Abwasserkonzepte zur Verbesserung des öffentl ichen

Cesundheitswesens und den Schutz der Umwelt in den betroffenen Ländern zu

fördern. Der Verein unterstützt entsprechend gemeinnützige Organisationen, die
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konkrete Toiletten und Abwasserkonzepte insbesondere in Entwicklungsländern

planen, durchführen oder fördern

s1
Name, Sitz und Geschäftsfahr des Vereins

Der Verein führt den Namen ,,WOFAM', nach beabsichtigter und erfolg-

ter Eintragung im Vereinsregister, die alsbald erwirkt werden soll ,  mit

dem Zusatz ,,eingetragener Verein (e.V.)".

Sitz des Vereins ist Neubiberg.

Ceschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

s2
Zwecke des Vereins

Der verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke

im Sinne des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord-

nung.

Zweck des Vereins ist insbesondere:

(a) zum einen die Förderung von Bi ldung und Erziehung von Kindern

und Jugendl ichen. Es sol len Mit tel  für Projekte und Maßnahmen

beschaff t  werden, die für eine nachhalt ige Forderung der Bi ldung

und Erziehung von Kindern und Jugendl ichen erforderl ich sind.

Der Verein ist  dahingehend als , ,Spendensammelverein" im Sinne

des $ 58 Nr.  1 Abgabenordnung rät ig,  der Mit tel  für die Verwirkl i -

chung steuerbegünst igter,  hier gemeinnütziger,  Zwecke steuerbe-

günst igter in ländischer aber überwieeend ausländischer Körper-

(2)

(3)

( 1 )

(2)
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schaften beschafft und an diese zur Verwirkl ichung dieser gemein-

nützigen Zwecke weitergibt. Eine Förderung inländischer Körper-

schaften durch die Stif tung soll  grundsätzl ich vom Satzungszweck

umfasst sein, Schwerpunkt des Vereins und des o.g. Sa?ungszwe-

ckes soll  aber die Förderung ausländischer Körperschaften sein.

Diese Körperschaften haben diese Mittel entsprechend ausschließ-

l ich und unmittelbar für Projekte vornehmlich in den Ländern Afri-

kas e inzusetzen,  d ie  der  Bi ldung und Erz iehung von Kindern und

jugendl ichen d ienen.  Die Er fü l lung des Satzungszweckes so l l  ins-

besondere durch

den Bau und den Betr ieb von Schulen und Ausbi ldungsstätten

sowie

die Bere i ts te l lung und

dungsmaßnahmen durch

erfolgen.

Durchführung entsprechender Bil-

diese ausländischen Körperschaften

(b) zum anderem die Förderung des Umweltschutzes und des öffentl i-

chen Cesundheitswesens sowie die Vermitt lung von Bildung auf

diesem Cebiet. Der Verein ist auch dahingehend als ,,Spenden-

sammelverein" im Sinne des S 5B Nr. 1 Abgabenordnung tätig, der

Mittel f t ir  die Verwirkl ichung steuerbegünstigler, hier gemeinnÜt-

ziger, Zwecke steuerbegünstigter inländischer aber überwiegend

ausländischer Körperschaften beschafft und an diese weitergibt. Ei-

ne Förderung inländischer Körperschaften durch die Stif tung soll

grundsätzl ich vom Satzungszweck umfasst sein, Schwerpunkt des

Vereins und des o.g. Satzungszweckes soll  aber die Förderung

ausländ ischer Körperschaften sein.

Diese Körperschaften haben die Mittel entsprechend ausschließlich

und unmittelbar für Projekte einzusetzen, die der Förderung des

Umweltschutzes und des öffentl ichen Cesundheitswesens sowie
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der  Bi ldung auf  d iesem Cebiet  d ienen.  Die Er fü l lung des Satzungs-

zweckes soll  insbesondere durch:

die Planung, Durchführung und Förderung von Projekten ins-

besondere in Entwicklungsländer zur Beseit igung von Ce-

sundheits- und Umweltgefahren durch mangelnde Toiletten-

und Abwasserhygiene, sowie

die Durchführung von Maßnahmen zur Erlernung des Um-

gangs mit neuen Toiletten- und Abwasserkonzepten zur Ver-

besserung des Cesundheitswesens und dem Schutz der Um-

welt insbesondere in Entwicklungsländern durch die geförder-

ten Körperschaften erfol gen.

Der Verein wird selbst keine der unter g 2 Absatz (2) beschriebenen ge-

meinnützigen, ausführenden Maßnahmen weder im Inland noch im Aus-

land unmittelbar verwirkl ichen. Seine Tätigkeit beschränkt sich auf eine

Förderung der o.g. unmittelbar tätigen Körperschaften durch die Beschaf-

fung von Mitteln und die Überlassungder Mittel an diese zur Verwirkl i-

chung der - bei der Weitergabe an ausländische Körperschaften der Aft

nach - gemeinnützigen Zwecke in Cestalt von entsprechenden Projekten

und Maßnahmen.

Der Satzungszweck des Vereins wird unmittelbar insbesondere verwirk-

l icht durch:

r die Einwerbung und das Sammeln von Spendengeldern,

die Verwaltung der eingehenden Spendengelder für die in S 2 Ab-

satz 2 genannten Zwecke,

o Bi ldungs-,  Informations- und Offent l ichkeitsarbeit ,

@)
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die Auswahl von unterstützungswürdigen Hilfsorganisationen in

Form von Körperschaften im ln- und Ausland entsprechend dem

satzun gsmäßi gen Zweck des Verei ns,

o Koordination und Vereinbarungen mit den in $ 2 Absatz 2 ge-

nannten Körperschaften, insbesondere bezüglich der Planung so-

wie der Verwirkl ichung von Projekten, aber auch der Cewährleis-

tung der satzungsmäßigen Verwendung der bereitgestel l ten Cel-

der durch die unterstützten Körperschaften.

Die eingehenden Spenden sind zur Abwicklung der jeweil igen Maßnah-

men bestimmt. Die begünstigten Körperschaften haben die ordnungsge-

mäße Verwendung der Mittel gegenüber dem Verein nachzuweisen.

Der Verein ist selbstlos tät ig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke.

Der Verein unternimmt keine Unternehmensberatung.

Der Verein ist pol i t isch unabhängig und weltanschaulich neutral.

s3
Mitgliedschaft

Mitgl ied des Vereins kann jeder an der Verwirkl ichung der Vereinsziele

lnteressierte werden. Voraussetzung ist ledigl ich eine an den Vereinsvor-

stand gerichtete Anmeldung zur Aufnahme, in der sich der Anmeldende

zur Einhaltung der Satzungsbestimmungen verpfl  ichtet. Überdie Aufnah-

me entscheidet der Vorstand durch Beschluß. Mit dem Antrag erkennt der

Bewerber für den Fall  seiner Aufnahme die Satzung an. Ein Aufnahmean-

spruch besteht nicht. Die Entscheidung ist dem Antragstel ler mitzutei len;

sie bedarf keiner Begründung. Lehnt der Vorstand den Aufnahmeantrag

( 1 )

Seite 5 von 1l Satzuns des WOFAM e.V. Neubibers.4.Aoril 2007



(2)

Satzune des WOFAM e.V.
- 6 -

ab, so steht dem Betroffenen die Berufung zur Mitgl iederversammlung zu.

Diese entscheidet endgült ig durch Beschluss.

Die Mitgl iedschaft endet

durch Tod,

durch Austritt, der nur schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt

werden kann. Der Austri t t  ist unter Einhaltung einer Kündigungs-

fr ist von sechs Monaten zu jedem Kalenderjahresende zulässig.

Zur Einhaltung der Frist ist der rechtzeit ige Zugang der Austri t tser-

klärung an ein Mitgl ied des Vorstands erforderl ich.

durch förmliche Ausschließung, die nur durch Beschluß der Mit-

gl iederversam m I u ng erfol gen kann,

durch Ausschließung mangels Interesses, die durch Beschluß des

Vorstands ausgesprochen werden kann, wenn ohne besondere

Rechtfertigurng frir mindestens zwei Jahre die Beiträge nicht ent-

r ichtet worden sind.

Bei seinem Ausscheiden aus dem Verein hat ein Mitgl ied keinen An-

spruch bezüglich des Vereinsvermögens.

s4
Mitgliedsbeiträge

Von den Mitgl iedern ist ein monatl icher Beitrag zu entrichten. Eine Auf-

nahmegebühr wird nicht erhoben.

Die Höhe der Mitgl iedsbeiträge wird durch die Mitgl iederversammlung

bestimmt.

(a)

(b)

(c)

(d)

(3)

(1 )

Q)

Seite 6 von 1l Satzung des WOFAM e.V. Neubibers. 4.Anril 2007



(3)

Satzune des WOFAM e.V.
-7  -

Die Mitgl ieder sind verpfl ichtet, außerordentl iche Beiträge in der Form

von Umlagen zu leisten, sofern diese zur Bewält igung besonderer durch

den Vereinszweck gedeckter Vorhaben erforderlich sind. Hierüber ent-

scheidet die Mitgl iederversammlung durch Beschluß.

ss
Gewinne und sonstige Vereinsmittel

Der Verein hat seine gesamten etwaigen Cewinne und sonstigen Mittel

nur für die satzungsmäßigen Zwecke des Vereins zeitnah zu verwenden.

Die Möglichkeit der Rücklagenbildung bleibt hiervon unberührt.

Die Mitgl ieder erhalten keine Cewinnanteife und auch keine sonstigen

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt

werden.

s6
Organe des Vereins

( 1 ) Organe des Vereins sind:

d ie M itgl iederversam m I u n g;

der Vorstand, bestehend aus dem/der Vorsitzenden, seinem/seiner

Stel lvertreter(in) und dem Kassenwart.

Der Vorstand wird von der Mitgl iederversammlung für die Dauer von

zwei Jahren gewählt. Er bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand

gewaehlt ist. Eine Wiederwahl ist zulässig.

( 1 )

(2)

(3)

1 .

2 .

(2)
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( 1 ) Die ordentl iche Mitgl iederversammlung ist al l jährl ich möglichst im ersten

Kalenderquartal abzuhalten. Sie beschließt insbesondere über:

1 .

2 .

3 .

4.

5 .

Satzungsänderungen,

die Bestel lung und Abberufung von Vorstandsmitgl iedern sowie

deren Entlastung,

die Höhe und Fäll igkeit der Mitgl iedsbeiträge,

die Ausschließung eines Mitgl iedes,

die Auflösung des Vereins und die Verwendung seines Vermö-

gens/

die Cenehmigung der Jahresrechnung,

Anträge des Vorstands und der Mitglieder,

Berufungen abgelehnter Bewerber-

(2)

6 .

7.

B .

Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung durch besondere schrift-

l iche Einladung der Mitgl ieder unter Angabe der Tagesordnung ein. Die

Einladung ergeht jeweils an die letzte dem Vorstand bekannte Anschrif t

des Mitgl iedes und muß mindestens zwei Wochen vor der Versammlung

zur Post gegeben werden. Die Einladung kann auch per Fax oder E-Mail

zugestellt werden, muss dann aber mindestens zwei Wochen vor dem

Termin abgesendet sein.

Der Vorstand bestimmt die Tagesordnung; jedes Mitgl ied kann seine Er-

gänzung bis spätestens 3 Tage Woche vor der Versammlung schriftlich

begruendet beantragen.

ln der Mitgl iederversammlung ist Vertretung auch bei der Ausübung des

Stimmrechts zulässig. Die Vertretungsvollmacht bedarf der Schriftform,

kann aber auch als Fax oder E-Mail an den Vorstand erfolgen. Bei der

Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen, st immbe-

rechtigten Mitgl ieder, bei Stimmengleichheit die Stimme desöer Vorsit-

(3)
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zenden. Stimmenthaltungen gelten als ungült ige Stimmen. Uber die Art

der Abstimmung entscheidet der Vorstand; Wahlen erfolgen jedoch,

wenn n icht  e inst immig durch Zuruf  ,  schr i f t l ich durch St immzet te l .

Beschlüsse, durch die die Satzung geändert wird und Beschlüsse über die

Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der er-

schienenen, st immberechtigten Mitgl ieder.

Beschlüsse über Satzungsänderungen, Anderungen des Vereinszwecks

und über die Auflösung des Vereins sind dem zuständigen Finanzamt an-

zuzeigen. Satzungsänderungen, die die in $ 1 genannten gemeinnützigen

Zwecke betreffen, bedürfen der Einwil l igung des zuständigen Finanzam-

tes.

Über die Mitgl iederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll ,  ersatzweise.

eine Niederschrif t  zu fert igen, die vom Protokoll fühte( zu unterzeichnen

ist. Diese Niederschrif t  muß den Mitgl iedern innerhalb von sechs Mona-

ten zugänglich gemacht werden. Einwendungen können nur innerhalb

eines Monats, nachdem die Niederschrif t  zugänglich gemacht worden ist,

erhoben werden.

Eine außerordentl iche Mitgl iederversammlung ist zu berufen, wenn das

lnteresse des Vereins dies erfordert oder wenn mindestens 20% der Mit-

gl ieder dies unter Angabe des Crundes und des Zwecks schrif t l ich gegen-

über dem Vorstand verlangen. Kommt der Vorstand einem solchen Ver-

langen n icht  nach,  können d iese Mi tg l ieder  d ie  Mi tg l iederversammlung

selbst einberufen.

SB
Vorstand des Vereins

Zu Vorstandsmitgl iedern können nur Mitgl ieder des Vereins bestel l t  wer-

den. Die Wahl erfolgt  einzeln. Bei vorzeit igem Ausscheiden eines Vor-

(6)

(7)

( 1 )
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standsmitgl iedes kann für seine restl iche Amtszeit vom Vorstand ein

Nachfol ger bestel lt werden.

Der Vorstand führt die Ceschäfte des Vereins. Der Verein wird gerichtl ich

und außergerichtl ich in al len Vereinsangelegenheiten durch den Vorstand

vertreten. Den Vorstand im Sinne des S 26 Absatz (2) BCB bilden der/die

Vorsitzende und der/die Stel lvertretende Vorsitzende. Sie sind einzeln zur

Vertretung des Vereins befugt. Dem/Der Stellvertretenden Vorsi?enden

obliegt im Innenverhältnis al lerdings die Pfl icht, von dieser Einzelvertre-

tungsmacht nur im Falle einer Verhinderung des/der Vorsitzenden Ce-

brauch zu machen. Für Rechtshandlungen mit einem Cegenstandswert

von mehr als 5.000,00 ist die Zustimmung der Mitgl iederversammlung

erforderlich.

Der Vorstand entscheidet durch Beschluß in Vorstandssitzungen. Der

Vorstand tr i f f t  seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit.  Die Einla-

dung ergeht mit einer Frist von einer Woche durch den/die Vorsitzen-

de(n), im Falle seiner Verhinderung durch den/die Stel lvertretende(n)

Vorsitzende(n).

Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt

werden.

s9
Auflösung und Zweckänderung

Die Auflösung des Vereins kann nur die Mitgl iederversammlung mit einer

Mehrheit von drei Vierteln der Mitgl ieder beschließen (siehe auch g 7 Ab-

sau (4) der Satzung).

Die Liquidation des Vereins erfolgt durch den Vorstand.

(3)

(4)

( 1 )

(2)
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Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke

fällt das Vermögen des Vereins an die Famos Stiftung mit Sitz in Kor-

schenbroich, die es unmittelbar und ausschließlich fur gemeinnützige

Zwecke zu verwenden hat.

Die vorstehende Satzung ersetzt die in der Cründungsversammlung vorn

23.12.2006 in Neubiberg errichtete Satzung. Die Zustimmung zur Anderung der

Satzung erfolgte laut einstimmigem Beschluss al ler Mitgl ieder des Vereins.

Neubiberg,den h. ,h*/ 4AOf
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WOFAM Tannenstraße 27
85579 Neubiberg

Herr
Wolfgang Otten
Tannenstraße 27

85579 Neubiberg

Neubiberg, 27.03.2007

Zustimmungbeschluss zur Anderung der Satzung des WOFAM e.V.

Sehr geehrter Herr Otten,

In der Cründungsversammlung des WOFAM e.V. vom 23.1 2.2006 wurde der Vorstand des

WOFAM, nach Eintragung in das Vereinsregister WOFAM e.V., durch Beschluß der Mitgl ieder

des Vereins ermächtigt, die Satzung des Vereins für den Fall  zu ändern, daß die in der Crün-

dungsversammlung von den Mitgliedern unterschriebene Satzung auf Verlangen bzw. auf Vor-

schlag des Finanzamtes für Körperschaften München zu ändern ist.

Entsprechend der Stellungnahme des Finanzamtes für Körperschaften München erfolgte nach

dem 23,12.2006 als Voraussetzung fUr die Anerkennung der steuerl ichen Begünstigung des Ver-

eins eine entsprechende Anderung der Satzung durch den Vorstand. Dieser Satzungsentwurf

entspricht nun gemäß Schreiben des Finanzamtes für Körperschaften München vom 13.O3.2OO7

den steuerl ichen Bestimmungen der Abgabenordnung, eine Anerkennung der Förderung der Bil-

dung und Erziehung, des Umweltschutzes sowie der öffentl ichen Cesundheitspflege kommt nach

der Stel lungsnahme des Finanzamtes nun in Betracht.

Cemäß dern Beschluss der Mit l ieder des Vereins in der Cründungsversammlung des WOFAM

e.V. sowie $ 7 Absatz (5) der Vereinssatzung bedarf es jedoch für eine Wirksamkeit der Sazungs-

änderung der Zustimmung al ler Mitgl ieder des Vereins, da durch die Satzungsänderung auch der

Zweck des Vereins geändert wurde. Die Anderungen der Satzung entnehmen Sie bitte der beige-

ftrgten Kopie der Satzung, in welcher die Anderungen bzw. neuen Passagen durch Unterstrei-

ch ung gekennzeichnet sind.
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Der unterzeichnende Vorsitzende des Vorstandes des WOFAM, nach Eintragung in das Vereins-
register WOFAM e.V., Wolfgang Otten, sowie die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes ,
Barbara otten, bitten Sie zur Abgabe einer Zustimmungserklärung zu dem nachfolgenden Be-
schlußvorschlag. Bitte tei len Sie uns lhr Votum unter Kenntl ichmachung lhrer Entscheidung durch
Unterzeichnung und Rücksendung der beigefügten Kopie dieses Schreibens mit. Zudem bitten
wir Sie, sofern Sie mit der geänderten Satzung einverstanden sind, diese auf dem ebenfalls beige-
fügten Exemplar der Satzung (ohne Unterstreichungen) auf der letzten Seite zu unterzeichnen und
an uns zurück zu übersenden.

Besch lußvorsch lag:

Den Anderungen der in der Cründungsversammlung des WOFAM e.V. am 23.1 2.2}O6verab-
schiedeten Satzung durch den Vorstand des Vereins in Gestalt der geändeften und den Mitglie-
dern vorliegenden Satzung in der aktuellen vorliegenden Fassung wird zugestimmt.

Votum:

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich zu

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich nicht zu

Zu dem vorgeschlagenen Beschluß enthalte ich mich der Stimme tr

A

?toNeubiberg, den

Wir bitten um zügige Rücksendung, hinsichtl ich der Fristregelung aus g 7 Absatz (5) der Vereins-

satzung spätestens aber innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens.

Neubiberg, o"^ .fl.rQ, f, POf

Barbara Otten

(SteIlvertretende Vorsitzende des Vorstandes WOFAM)(Vorsitzender des Vorstandes WOFAM)
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WOFAM Tannenstraße 27

85579 Neubiberg

Frau
Barbara Otten
Tannenstraße 27

85579 Neubiberg

Neubiberg, 27.03.2007

Zustimmungbeschluss zur Anderung der Satzung des WOFAM e.V.

Sehr geehrte Frau Otten,

ln der Cründungsversammlung des WOFAM e.V. vom 23.1 2.2006 wurde der Vorstand des

WOFAM, nach Eintragung in das Vereinsregister WOFAM e.V., durch Beschluß der Mitgl ieder

des Vereins ermächtigt, die Satzung des Vereins für den Fall  zu ändern, daß die in der Crün-

dungsversammlung von den Mitgliedern unterschriebene Satzung auf Verlangen bzw. auf Vor-

schlag des Finanzamtes für Körperschaften München zu ändern ist.

Entsprechend der Stellungnahme des Finanzamtes für Körperschaften München erfolgte nach

dem 23.12.2006 als Voraussetzung für die Anerkennung der steuerl ichen Begünstigung des Ver-

eins eine entsprechende Anderung der Satzung durch den Vorstand. Dieser Satzungsentwurf

entspricht nun gemäß Schreiben des Finanzamtes für Körperschaften München vom 13.03.2007

den steuerl ichen Bestimmungen der Abgabenordnung, eine Anerkennung der Förderung der Bil-

dung und Erziehung, des Umweltschutzes sowie der öffentl ichen Cesundheitspflege kommt nach

der Stel lungsnahme des Finanzamtes nun in Betracht.

Cemäß dem Beschluss der Mit l ieder des Vereins in der Cründungsversammlung des WOFAM

e.V. sowie $ 7 Absatz (5) der Vereinssatzung bedarf es jedoch für eine Wirksamkeit der Satzungs-

änderung der Zustimmung al ler Mitgl ieder des Vereins, da durch die Satzungsänderung auch der

Zweck des Vereins geändert wurde. Die Anderungen der Satzung entnehmen Sie bitte der beige-

fügten Kopie der Satzung, in welcher die Anderungen bzw. neuen Passagen durch Unterstrei-

ch ung gekennzeichnet si nd.
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Der unterzeichnende Vorsitzende des Vorstandes des WOFAM, nach Eintragung in das Vereins-

register WOFAM e.V., Wolfgang Otten, sowie die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes ,

Barbara Otten, binen Sie zur Abgabe einer Zustimmungserklärung zu dem nachfolgenden Be-

schlußvorschlag, Bitte tei len Sie uns lhrVotum unter Kenntl ichmachung lhrer Entscheidung durch

Unterzeichnung und Rücksendung der beigefügten Kopie dieses Schreibens mit. Zudem bitten

wir Sie, sofern Sie mit der geänderten Satzung einverstanden sind, diese auf dem ebenfal ls beige-

fügten Exemplar der Satzung (ohne Unterstreichungen) auf der letzten Seite zu unterzeichnen und

an uns zurück zu übersenden.

Besch lußvorschlag:

Den Anderungen der in der Gründungsversammlung des WOFAM e.V. am 23.12.2006 verab-

schiedeten Satzung durch den Vorstand des Vereins in Cestalt der geänderten und den Mitglie

dern vorliegenden Satzung in der aktuellen vorliegenden Fassung wird zugestimmt.

Votum:

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich zu

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich nicht zu

Zu dern vorgeschlagenen Beschluß enthalte ich mich der Stimme E

n

Neubibers, a"n../.,..4, M 6t M

Neubiberg, aunL.14,Wq

(Barbara Otten)

Wir bitten um zügige Rücksendung, hinsichtl ich der Fristregelung aus $ 7 Absatz (5)derVereins-

satzung spätestens aber innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens.

Barbara Otten

(Ste I lvertretende Vors itzende des Vorstandes WOFAM)(Vorsitzender des Vorstandes WOFAM)
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WOFAM Tannenstraße 27
85579 Neubiberg

Frau
Franziska Otten
Tannenstraße 2 7

85579 Neubiberg

Neubiberg, 27.03,2007

Zustimmungbeschluss zur Anderung der Satzung des WOFAM e.V.

Sehr geehne Frau Otten,

ln der Cründungsversammlung des WOFAM e.V. vom 23.1 2.2006 wurde der Vorstand des

WOFAM, nach Eintragung in dasVereinsregister WOFAM e.V., durch Beschluß der Mitgl ieder

des Vereins ermächtigt, die Satzung des Vereins für den Fall  zu ändern, daß die in der Crün-

dungsversammlung von den Mitgliedern unterschriebene Satzung auf Verlangen bzw. auf Vor-

schlag des Finanzamtes für Körperschaften München zu ändern ist.

Entsprechend der Stellungnahme des Finanzamtes für Körperschaften München erfolgte nach

dem 23 .12.2006 als Voraussetzung für die Anerkennung der steuerl ichen Begünstigung des Ver-

eins eine entsprechende Anderung der Satzung durch den Vorstand. Dieser Satzungsentwurf

entspricht nun gernäß Schreiben des Finanzamtes für Körperschaften München vom 13.03.2007

den steuerl ichen Bestimmungen der Abgabenordnung, eine Anerkennung der Förderung der Bil-

dung und Erziehung, des Umweltschutzes sowie der öffentlichen Cesundheitspflege kommt nach

der Stel lungsnahrne des Finanzamtes nun in Betracht.

Cemäß dem Beschluss der Mit l ieder des Vereins in der Cründungsversammlung des WOFAM

e.V, sowie $ 7 Absatz (5) der Vereinssatzung bedarf es jedoch für eine Wirksamkeit der Satzungs-

änderung der Zustimmung al ler Mitgl ieder des Vereins, da durch die Satzungsänderung auch der

Zweck des Vereins geändert wurde. Die Anderungen der Satzung entnehmen Sie bitte der beige-

fügten Kopie der Satzung, in welcher die Anderungen bzw. neuen Passagen durch Unterstrei-

chung gekennzeichnet sind.
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Der unterzeichnende Vorsitzende des Vorstandes des WOFAM, nach Eintragung in das Vereins-

register WOFAM e.V., Wolfgang Otten, sowie die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes ,
Barbara Otten, bitten Sie zur Abgabe einer Zustimmungserklärung zu dem nachfolgenden Be-

schlußvorschlag. Bitte tei len Sie uns lhr Votum unter Kenntl ichmachung lhrer Entscheidung durch

Unterzeichnung und Rücksendung der beigefügten Kopie dieses Schreibens mit. Zudem bitten

wir Sie, sofern Sie mit der geändeften Satzung einverstanden sind, diese auf dem ebenfalls beige-

fügten Exernplar der Satzung (ohne Unterstreichungen) auf der letzten Seite zu unterzeichnen und

an uns zurück zu übersenden.

Besch lußvorsch lag:

Den Anderungen der in der Gründungsversammlung des WOFAM e.V. am 23.1 2.2006 verab-

schiedeten Satzung durch den Vorstand des Vereins in Cestalt der geänderten und den Mitglie-

dern vorl iegenden Satzung in der aktuellen vorl iegenden Fassung wird zugestimmt.

Votum:

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich zu

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich nicht zu

Zu dem vorgeschlagenen Beschluß enthalte ich mich der Stimme !

!

Neubiberg, o* 1.....*. 0v, il ßM
nziska Otten)

Wir bitten um zügige Rücksendung, hinsichtl ich der Fristregelung aus $ 7 AbsaZ (5) der Vereins-

satzung spätestens aber innerhalb einer Fristvon l0Tagen nach Erhaltdieses Schreibens.

Barbara Otten

(Ste I lvertretende Vors itzende des Vorstandes WOFAM )

Neubiberg, den

(Vorsitzender des Vorstandes WOFAM)



[ ,
f

WOFAM Tannenstraße 27
85579 Neubiberg

Frau
Katja Otten
Tannenstraße 27

85579 Neubiberg

Neubiberg 27.03.2007

Zustimmungbeschluss zur Anderung der satzung des woFAM e.v.

Sehr geehrte Frau Otten,

ln der Cründungsversammlung des WOFAM e.V. vom 23j2.2006 wurde der Vorstand des
WOFAM, nach Eintragung in das Vereinsregister WOFAM e.V., durch Beschluß der Mitgl ieder
des Vereins errnächtigt, die Satzung des Vereins für den Fall  zu ändern, daß die in der Crün-
dungsversarnmlung von den Mitgliedern unterschriebene Satzung auf Verlangen bzw. auf Vor-
schlag des Finanzamtes für Körperschaften München zu ändern ist.

Entsprechend der Stellungnahme des Finanzamtes für Körperschaften München erfolgte nach
dern 23.1 2.2006 als Voraussetz ung fur die Anerkennung der steuerl ichen Begünstigung des Ver-
eins eine entsprechende Anderung der Satzung durch den Vorstand. Dieser Satzungsentwurf

entspricht nun gernäß Schreiben des Finanzamtes für Körperschaften München vom 1 3.03.2007
den steuerl ichen Bestimmungen der Abgabenordnung, eine Anerkennung der Förderung der Bil-
dung und Erziehung, des Umweltschutzes sowie der öffentlichen Cesundheitspflege kommt nach
der Stel lungsnahrne des Finanzamtes nun in Betracht.

Cemäß dem Beschluss der Mit l ieder des Vereins in der Cründungsversammlung des WOFAM

e.V. sowie $ 7 Absatz (5) der Vereinssatzung bedarf es jedoch für eine Wirksamkeit der Satzungs_
änderung der Zustimmung al ler Mitgl ieder des Vereins, da durch die Satzungsänderung auch de r
Zweck des Vereins geändert wurde. Die Anderungen der Satzung entnehmen Sie bitte der beige-
fÜgten Kopie der Satzung, in welcher die Anderungen bzw. neuen Passagen durch Unterstrei-
chun g gekennzeichnet sind.
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Der unterzeichnende Vorsitzende des Vorstandes des WOFAM, nach Eintragung in das Vereins-

register WOFAM e.V., Wolfgang Otten, sowie die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes,

Barbara Often, bitten Sie zur Abgabe einer Zustimmungserklärung zu dem nachfolgenden Be-

schlußvorschlag. Bitte tei len Sie uns lhr Votum unter Kenntl ichmachung lhrer Entscheidung durch

Unterzeichnung und Rücksendung der beigefügten Kopie dieses Schreibens mit. Zudem bitten

wir Sie, sofern Sie mit der geänderten Satzung einverstanden sind, diese auf dem ebenfalls beige-
ftigten Exemplar der Satzung (ohne Unterstreichungen) auf der letzten Seite zu unterzeichnen und
an uns zurück zu übersenden.

Besch lußvorschlag:

Den Anderungen der in der Cründungsversammlung des WOFAM e.V. am 23.12.2116verab-

schiedeten Satzung durch den Vorstand des Vereins in Cestalt der geändeften und den Mitglie-

dern vorliegenden Satzung in der aktuellen vorliegenden Fassung wird zugestimmt.

Votum:

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich zu

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich nicht zu

Zu dem vorgeschlagenen Beschluß enthalte ich mich der Stimme !

Neubiberg, den H )A.A
(Katja Otten)

Wirbitten um zügige Rücksendung, hinsichtl ich der Fristregelungaus g 7 Absatz (5)derVereins-

satzung spätestens aber innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens.

Neubibers, o* ..?.:.('(' Wq

W

I

Q,q ,b?,

Barbara Otten

(Stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes WOFAM)

Wolftang ötten

(Vorsitzender des Vorstandes WOFAM)



WOFAM Tannenstraße 27
85579 Neubiberg

Herr
Sebastian Otten
Raderbroich 9a

41352 Korschenbroich

Neubiberg, 27.03.2007

Zustimmungbeschluss zur Anderung der Satzung des WOFAM e.V.

Sehr geehrter Herr Otten,

ln der Cründungsyersammlung des WOFAM e.V. vom 23.1 2.2006 wurde der Vorstand des

WOFAM, nach Eintragung in das Vereinsregister WOFAM e.V., durch Beschluß der Mitgl ieder

des Vereins ermächtigt, die Satzung des Vereins für den Fall  zu ändern, daß die in der Crün-

dungsversammlung von den Mitgl iedern unterschriebene Satzung auf Verlangen bzw. auf Vor-

schlag des Finanzamtes für Körperschaften München zu ändern ist.

Entsprechend derStellungnahme des Finanzamtes für Körperschaften München erfolgte nach

dem 23 .12.2006 als Voraussetzung für die Anerkennung der steuerl ichen Begünstigung des Ver-

eins eine entsprechende Anderung der Satzung durch den Vorstand. Dieser Satzungsentwurf

entspricht nun gemäß Schreiben des Finanzamtes für Körperschaften München vom 13.03.2OO7

den steuerl ichen Bestimmungen der Abgabenordnung, eine Anerkennung der Förderung der Bil-

dung und Erziehung, des Umweltschutzes sowie der öffentl ichen Cesundheitspflege kommt nach

der Stel lungsnahme des Finanzamtes nun in Betracht.

Cemäß dem Beschluss der Mit l ieder des Vereins in der Cründungsversammlung des WOFAM

e.V. sowie g 7 Absatz (5) der Vereinssatzung bedarf es jedoch für eine Wirksamkeit der Satzungs-

änderung der Zustimmung al ler Mitgl ieder des Vereins, da durch die Satzungsänderung auch der

Zweck des Vereins geändeft wurde. Die Anderungen der Satzung entnehmen Sie bitte der beige-

fügten Kopie der Satzung, in welcher die Anderungen bzw. neuen Passagen durch Unterstrei-

ch un g gekennzeichnet sind.
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Der unterzeichnende Vorsitzende des Vorstandes des WOFAM, nach Eintragung in das Vereins-

register WOFAM e.V., Wolfgang Otten, sowie die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes ,

Barbara Otten, bitten Sie zur Abgabe einer Zustimmungserklärung zu dem nachfolgenden Be-

schlußvorschlag.  B i t te  te i len Sie uns lhr  Votum unter  Kennt l ichmachung lhrer  Entscheidung durch

Unterzeichnung und Rücksendung der beigefügten Kopie dieses Schreibens mit. Zudem bitten

wir Sie, sofern Sie mit der geändeften Satzung einverstanden sind, diese auf dem ebenfal ls beige-

fügten Exemplar der Satzung (ohne Unterstreichungen) auf der letzten Seite zu unterzeichnen und

an uns zurück zu übersenden.

Besch lußvorsch lag:

Den Anderungen der in der Cründungsversammlung des WOFAM e.V. am 23.12.2006 verab-

schiedeten Satzung durch den Vorstand des Vereins in Cestalt der geändeften und den Mitgl ie-

dern vorl iegenden Satzung in der aktuellen vorl iegenden Fassung wird zugestimmt.

Votum:

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich zu

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich nicht zu

Zu dem vorgeschlagenen Beschluß enthalte ich mich der Stimme !

tr

Korschenbroich, denl 1 P.q.'I993

Wir b i t ten um zügige Rücksendung,  h ins icht l ich

satzung spätestens aber innerhalb einer Frist von

Neubiberg, o"^ ..frQ, /flf7-

(Sebastian Otten)

der Fristregelung aus S 7 Absatz (5) der Vereins-

10 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens.

6fu
Barbara Otten

(Stel I vertreten de Vors itzende des Vorstandes WOFAM)(Vorsitzender des Vorstandes WOFAM)
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WOFAM Tannenstraße 27
85579 Neubiberg

Herr
Horst Weinmann
Gerhard Hauptrnann Ring 32

81737 München

Neubiberg, 27.O3.2007

Zustimmungbeschluss zur Anderung der Satzung des WOFAM e.V.

Sehr geehrter Herr Weinmann,

ln der Cründungsversammlung des WOFAM e.V. vom 23.1 2.2006 wurde der Vorstand des

WOFAM, nach Eintragung in das Vereinsregister WOFAM e.V., durch Beschluß der Mitglieder

des Vereins ermächtigt, die Satzung des Vereins für den Fall zu ändern, daß die in der Crün-

dungsversammlung von den Mitgl iedern unterschriebene Satzung auf Verlangen bzw. auf Vor-

schlag des Finanzamtes für Körperschaften München zu ändern ist.

Entsprechend der Stellungnahme des Finanzamtes für Körperschaften München erfolgte nach

dem 23.12.2006 als Voraussetzung für die Anerkennung der steuerl ichen Begünstigung des Ver-

eins eine entsprechende Anderung der Satzung durch den Vorstand. Dieser Satzungsentwurf

entspricht nun gemäß Schreiben des Finanzamtes für Körperschaften München vom 13.03.2007

den steuerl ichen Bestimmungen der Abgabenordnung, eine Anerkennung der Förderung der Bil-

dung und Erziehung, des Umweltschutzes sowie der öffentl ichen Cesundheitspflege kommt nach

der Stel lungsnahme des Finanzamtes nun in Betracht.

Cemäß dem Beschluss der Mit l ieder des Vereins in der Cründungsversammlung des WOFAM

e.V. sowie $ Z Absatz (5) der Vereinssatzung bedarf es jedoch für eine Wirksamkeit der Satzungs-

änderung der Zustimmung al ler Mitgl ieder des Vereins, da durch die Satzungsänderung auch der

Zweck des Vereins geändert wurde. Die Anderungen der Satzung entnehmen Sie bitte der beige-

fügten Kopie der Satzung, in welcher die Anderungen bzw. neuen Passagen durch Unterstrei-

ch ung gekennzeichnet sind.
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Der unterzeichnende Vorsitzende des Vorstandes des WOFAM, nach Eintragung in das Vereins-

register WOFAM e.V., Wolfgang Otten, sowie die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes ,

Barbara Otten, bitten Sie zur Abgabe einer Zustimmungserklärung zu dem nachfolgenden Be-

schlußvorschlag, Bitte tei len Sie uns lhr Votum unter Kenntl ichmachung lhrer Entscheidung durch

Unterzeichnung und Rücksendung der beigeft igten Kopie dieses Schreibens mit. Zudem bitten

wir Sie, sofern Sie mit der geänderten Satzung einverstanden sind, diese auf dem ebenfal ls beige-

fügten Exemplar der Satzung (ohne Unterstreichungen) auf der letzten Seite zu unterzeichnen und

an uns zurück zu übersenden.

Besch lußvorsch lag:

Den Anderungen der in der Cründungsversammlung des WOFAM e.V. am 23.12.2006 verab-

schiedeten Satzung durch den Vorstand des Vereins in Gestalt der geänderten und den Mitglie-

dern vorliegenden Satzung in der aktuellen vorliegenden Fassung wird zugestimmt.

Votum:

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich zu

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich nicht zu !

Zu dem vorgeschlagenen Beschluß enthalte ich mich der Stimme !

München, aun!.r.f- r..Q..
(Horst Weinmann)

Wir bitten um zügige Rücksendung, hinsichtl ich der Fristregelung aus $ 7 Absatz (5) derVereins-

satzung spätestens aber innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens.

Neubiberg, o* .?.:k.,.

Barbara Otten

Norsitzender des Vorstandes WOFAM) (Stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes WOFAM)
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WOFAM Tannenstraße 27
85579 Neubiberg

Herr
Heiner Otten
Raderbroich 9a

41352 Korschenbroich

Neubiberg, 27.O3.2007

Zustimmungbeschluss zur Anderung der Satzung des WOFAM e.V.

Sehr geehrter Herr Otten,

ln der Cründungsversammlung des WOFAM e.V, vom 23.1 2.2006 wurde der Vorstand des

WOFAM, nach Eintragung in das Vereinsregister WOFAM e.V., durch Beschluß der Mitglieder

des Vereins ermächtigt, die Satzung des Vereins für den Fall  zu ändern, daß die in der Crün-

dungsversammlung von den Mitgliedern unterschriebene Satzung auf Verlangen bzw. auf Vor-

schlag des Finanzamtes für Körperschaften München zu ändern ist.

Entsprechend der Stellungnahme des Finanzamtes für Körperschaften München er{olgte nach

dem 23.12.2006 als Voraussetzung fur die Anerkennung der steuerl ichen Begünstigung des Ver-

eins eine entsprechende Anderung der Satzung durch den Vorstand. Dieser Satzungsentwurf

entspricht nun gemäß Schreiben des Finanzamtes für Körperschaften München vom 1 3.03.2007

den steuerl ichen Bestimmungen der Abgabenordnung, eine Anerkennung der Förderung der Bil-

dung und Erziehung, des Umweltschutzes sowie der öffentl ichen Cesundheitspflege kommt nach

der Stel lungsnahme des Finanzamtes nun in Betracht.

Cemäß dem Beschluss der Mit l ieder des Vereins in der Cründungsversammlung des WOFAM

e.V. sowie $ 7 Absatz (5) der Vereinssatzung bedarf es jedoch für eine Wirksamkeit der Satzungs-

änderung der Zustimmung al ler Mitgl ieder des Vereins, da durch die Satzungsänderung auch der

Zweck des Vereins geändert wurde. Die Anderungen der Satzung entnehmen Sie bitte der beige-

fügten Kopie der Satzung, in welcher die Anderungen bzw. neuen Passagen durch Unterstrei-

ch ung gekennzeichnet sind.
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Der unterzeichnende Vorsitzende des Vorstandes des WOFAM, nach Eintragung in das Vereins-

register WOFAM e.V., Wolfgang Otten, sowie die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes ,

Barbara Otten, bitten Sie zur Abgabe einer Zustimmungserklärung zu dem nachfolgenden Be-

schlußvorschlag, Bitte tei len Sie uns lhr Votum unter Kenntl ichmachung lhrer Entscheidung durch

Unterzeichnung und Rücksendung der beigefügten Kopie dieses Schreibens mit. Zudem bitten

wir Sie, sofern Sie rnit der geändeften Satzung einverstanden sind, diese auf dem ebenfal ls beige-

fügten Exemplar der Satzung (ohne Unterstreichungen) auf der letzten Seite zu unterzeichnen und

an uns zurück zu übersenden.

Besch lußvorschlag:

Den Anderungen der in der Cründungsversammlung des WOFAM e.V. am 23.12.2006 verab-

schiedeten Satzung durch den Vorstand des Vereins in Cestalt der geänderten und den Mitglie-

dern vorliegenden Satzung in der aktuellen vorliegenden Fassung wird zugestimmt.

Votum:

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich zu

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich nicht zu

Zu dem vorgeschlagenen Beschluß enthalte ich mich der Stimme !

Korschenbr oi..n' a"n y'/' '! ' '"'Ü7" "''
(Heiner Otten)

der Fristregelung aus S 7 Absatz (5) derVereins-

10 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens.

Neubiberg, o.^ /..h.:..flW- f

6W
Barbara Otten

(Stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes WOFAM)

E

Wir bitten um zügige Rücksendung, hinsichtl ich

satzung spätestens aber innerhalb einer Frist von

(Vorsitzender des Vorstandes WOFAM)
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WOFAM Tannenstraße 27
85579 Neubiberg

Herr
Ludwig Windorfer
Sch neewittchen straße 28a

81739 München

Neubiberg, 27.O3.2O07

Zustimmungbeschluss zur Anderung der Satzung des WOFAM e.V.

Sehr geehrter Herr Windorfer,

ln der Cründungsversammlung des WOFAM e.V. vom 23.1 2.2006 wurde der Vorstand des

WOFAM, nach Eintragung in das Vereinsregister WOFAM e.V., durch Beschluß der Mitglieder

des Vereins ermächtigt, die Satzung des Vereins für den Fall  zu ändern, daß die in der Crün-

dungsversammlung von den Mitgliedern unterschriebene Satzung auf Verlangen bzw. auf Vor-

schlag des Finanzamtes für Körperschaften München zu ändern ist.

Entsprechend der Stellungnahme des Finanzamtes für Körperschaften München erfolgte nach

dem 23.1 2.2006 als Voraussetzung ft lr  die Anerkennung der steuerl ichen Begünstigung des Ver-

eins eine entsprechende Anderung der Satzung durch den Vorstand. Dieser Satzungsentwurf

entspricht nun gemäß Schreiben des Finanzamtes für Körperschaften München vom 13.03.2007

den steuerl ichen Bestimmungen der Abgabenordnung, eine Anerkennung der Förderung der Bil-

dung und Erziehung, des Umweltschutzes sowie der öffentlichen Cesundheispflege kommt nach

der Stel lungsnahme des Finanzamtes nun in Betracht.

Cemäß dem Beschluss der Mit l ieder des Vereins in der Cründungsversammlung des WOFAM

e.V. sowie S Z Absatz (5) der Vereinssatzung bedarf es jedoch für eine Wirksamkeit der Satzungs-

änderung der Zustimmung al ler Mitgl ieder des Vereins, da durch die Satzungsänderung auch der

Zweck des Vereins geändert wurde. Die Anderungen der Satzung entnehmen Sie bitte der beige-

fügten Kopie der Satzung, in welcher die Anderungen bzw. neuen Passagen durch Unterstrei-

chung gekennzeichnet sind.
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Der unterzeichnende Vorsitzende des Vorstandes des WOFAM, nach Eintragung in das Vereins-

register WOFAM e.V., Wolfgang Otten, sowie die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes ,

Barbara Otten, bitten Sie zur Abgabe einer Zustimmungserklärung zu dem nachfolgenden Be-

schlußvorschlag. Bitte tei len Sie uns lhr Votum unter Kenntl ichmachung lhrer Entscheidung durch

Unterzeichnung und Rücksendung der beigeft igten Kopie dieses Schreibens mit. Zudem bitten

wir Sie, sofern Sie mit der geändeften Satzung einverstanden sind, diese auf dem ebenfal ls beige-

ftigten Exemplar der Satzung (ohne Unterstreichungen) auf der letzten Seite zu unterzeichnen und

an uns zurück zu übersenden.

Besch lußvorschlag:

Den Anderungen der in der Cründungsversammlung des WOFAM e.V. am 23.1 2.2006 verab-

schiedeten Satzung durch den Vorstand des Vereins in Gestalt der geänderten und den Mitglie-

dern vorl iegenden Satzung in der aktuellen vorl iegenden Fassung wird zugestimmt.

Votum:

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich zu

Dem vorgeschlagenen Beschluß stimme ich nicht zu

Zu dem vorgeschlagenen Beschluß enthalte ich mich der Stimme E

K
E

München, a"n ......V.. /4, 0f

Wir bitten um zügige Rücksendung, hinsichtl ich der Fristregelung aus $ 7 Absatz (5) der Vereins-

satzung spätestens aber innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens.

Neubibers, o* .Q..'h, .fiYf

Barbara Otten

(Vorsitzender des Vorstandes WOFAM) (Stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes WOFAM)
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des WOFAM e.V.

Nlederschdfl übel dle Gnindunowersommluno

des WOFAM e.V.

Zur Berofung und Beschlußfossung über die Gründung eines Vereins zur

Beschoffung von Mltteln und dle Überlossung dieser Mlftel on Hilfsorgo-

nlsotlonen In der Rechtsform von Körperschoften mlt Sitz und Geschöfts-

leltung oußerholb der Bundesrepublik, deren Zweck zum elnen dle För-

derung von Blldung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen und

zurn onderen dle ollgemelne Förderung von Toiletten- und Abwosser-

konzepten zur Verbesserung des Gesundheltswesens und dem Schulz

der Umwelt lm Auslond lS, erschlenen om heutlgen Toge in Neublberg

fy'ersomm lungsort)$ Persone n, die ous der beigefügten Anwese nheits-
llsfe nqmentllch erslchtllch slnd, Dle Elnlodung zu der Gründungsver-

sornmlung erfotgte 
"^1. 

.il,2il&Dstrrnl),

Herr Wolfgong otten eröffnete dle Versommlung u^fu,Hrnr, begrüß-
fe dle Erschienenen und erlöuterte den Zweck der Versomrnlung,

{grf Zuruf wurlen Hen Wolfgong Otten zum Versqmrnlungslelter und'futbAnAffifomel 
zum Protokollfr.rhrer gewöhtt. Dte Gewöhtten noh-

men dle Ärnter on.

Donoch schlug Herr Wolfgong Otten folgende Togesordnung vor:

1. Aussproche uber dle Notwendlgkelt der Grundung des WOFAM

e,V, und seine Zlele,

Berotung und Verobschledung etner Sotzung des Vereins,

Wqhl des Vorstond,

Bevollmöchtlgung zur Anderung der Sofzung durch den Vor-

stond

Druck:23.12.20O6
Seitel von 5

J

)

2,
3,
4,

,.,,,,8j 010Ji?0_8J1
F l  T  N C N N q E A Q A I o n . ! ?  , n n ?  d a .
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des WOFAIvI e.V.

5, Verschledenes,

Ohne Wlderspruch wurde dlese Togesordnung gebllllgt,

Zunöchst steilte Herr worfgong otten dre Erforderlichkeit der
Gründung elnes Vereins für den ongestrebten gemeinnutzgen
Zweck dor, Herr otten erlöuterte Insbesondere, doß die von den
Anwesenden ongedochte gemeinnützfge, ober ouch sfeuerbe-
günstlgte unterstühung von quslöndlschen Hllfsorgonisotionen In
der Rechtsform von Körperschqften durch elne de-utsche orgonl-
scrtlon noch den gesefzlichen Mögllchkeiten des deutschen
steuenechts nur durch elne Körperschoft erfolgen kqnn, dle dle-
se unterstrlhung zum Zweck hcf. Hlei biete sfch zur Venvirkll-
chung dleses Zweckes eln eingetrogener Vereln qn,

sodqnn gob Her wolfgong often elnen sotzungsentwurf ous,
der qn die Anwesenden vertelrt sowle lm einzelnen durchge-
gongen und beroten wurde, Der ouf diese welse gefundenen
Formullerung der so2ung frir den Vereln stimmten olle Anwesen-
den durch Hondhebung zu.

Der versommlungsleiter stellte fest, doß domlt der woFAM e.V.
gegründet lst und bot olle Anwesenden,.ihren Beitrltt durch un-
tezelchnung der solzung zu bestöflg"n, Ät" Anwesenden unter-
zelchneten schlleBllch dle Sotzung,

Aus dern Krelse der Versommlungstellnehmer wurden Hen wolf-
gong otten, Frou Borboro otten sowle Kotjo ofien ols Vor-
stondsmitglleder vorgeschlogen, Zu Vorstqndsrnltgliedern wurden
bei Jewells elner Entholfung rnit sechs Jo-sflmmen folgende per-
sonen gewöhft:

-2.-

(l)

_l

Q)

IE

(3)
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des WOFAM e.V.
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Vorslfzender: ,,.

wolfgong otten (Prlvqtler, Tonnensfr ,27, 85579 Neublberg),

Stellvertrete nde Vorsltzend e : "'
Borbqro Otten (Housfrou, Tonnenstr, 27 ' 85579 Neubiberg),

Kossenwqrt; ,,,

KotJo Otten (Bereiterln, Tonnenstr ' 27 ' 85579 Neubiberg)'

Dle GewÖhlten erklörten dle Annohme ihrerWohl,

(4) Hen Wolfgong Otten tellte den übrlgen Mltglledern mit, do$ die

Sohung des Verelns ln Gestolt und lnholt der von den Mltglledern

soeben unterschrtebenen Sofzung berelh vor Stotfflnden der

Gründungsversommlung dem Flnonzqmt ftrr Korperschoften in

München zugescndt wurde. Dqs Flnonzomt begutqchtet die Sqi-

zung dohlngehend, lnwleweit der Vereln die Vorqussetzungen fi-tr

elne steuerbegunstigte TÖtlgkeit erfüllt bzw, dle Sotzung den An-

forderungen des Finonzomtes genugt. Für den Foll, doß dos Fi-

nonzomt Anderungen on Sotzung bar, Zweck des Verelns ver-

longt oder slnnvolle Anderungen vorschlögt, erglng elnstimrnlg

folgender BeschluB:

o) Verlongt dos Flnonzomt fÜr Körperschoften In MÜnchen ols

Voroussetzung der Feststellung der Steuerbegünstigung des

Verelns alne Anderung der Sofzung bzw, des Stlfiungszweckes

oder schlÖgt dos Flnonzomt elne slnnvolle Änderung der Sot-

zung bzw. des Stltfungsaveckes vor, wird der Vorstond er-

rnöchtlgrt, die Sql-zung entsprechend den Vorgoben oder Vor-

schlÖgen des Flnqnzomtes zu öndern.

-")

)
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(5)

des WOFAI\{ e,V.

b) Die wrrksomkert erner Anderung der sqtzung durch den Vor_
stond im Rohmen der soeben erfeilten Voilmocht steht unter
dem Vorbeholt der Zusflmmung von s/a oller Mitglieder des
Verelns. Dre wrrksomkert einer Anderung des Vereinszwecks
durch den vorstqnd im Rqhmen der soeben erteirten Voil_
mqcht steht unter dem Vorbehoft der Zusflmmung oiler Mrt-
glieder des Verelns; Dle Zusflmmung konn Jeweirs rm schriffri_
chen Verfohren erforgen. Zu diesem zweck hqt der Vorstond
den Ml?griedern eine Kople dor geöndenen sorzung zuzusen_
den, in der dre Anderung(en) hervorgehoben ist/srnd, Dre Mit_
glieder verpfilchten srch, dre Zusflmmung oder Abrehnung zur
Anderung der sqtzung bzw. zum geönderten Verernsaveck
Innerhorb von r0 Togen noch Erhort der geönderren scrrzung
schrlffllch gegenüber dem Vorstond zu erkrören. Erforgt kerne
Zurflmmung innerhorb dleser Frrst gilt die Zustimrnung oß nicht
erfellt. wurde dre Frrst unverschurdef nrcht erngehorten, rst
dem Mfigried erne erneute Frrst von r0 Togen quf Zustimmung
zu gewöhren, Dre Frlst beglnnt ob dem ZeltpunH der Mlttei-
lung der unverschurdeten Frisfuersöumung gegenuber dem
Vorstond,

unter Togesordnungspunkt 5 wurde dos weitere vorgehen rnit
dem Zel der Aufnohme der verernstöflgkqit verhondert. Auf Vor_
schlog von Herrn worfgong otten ergtn$ ernstimmlg forgender
Beschluß:

Der Vorstond dorf brs zur Erntrogung des Vererns im Verernsre.
gister nur sorche Rechtsgeschötte für den Verern vornehmen,
die zur Errerchung der Rechtsföhrgkert des Vereins oder dem
stofus ols steuerbegünstigte Körperschoft geboten sind,

.m
I



o ?  F E B  2 O O 7  1 4 :  O B
t

OTTEN PRRTNER GI ' I .dH

498s660050 I B
4 S 8 9 6 6 0 0 5 0  1  I p .3

Niederschrift itber die GrtinCur-r gsversammlun e
- des woFAI\tI e'v'

Weltere Wortrneldungen ertolgten nlcht'

Der Versommrungsrefter schloß dte Versommrung 
" 

t!..|t.+,N'

fl,8,/fl Lßob

- 5 -

(6)

(7)

Uhr,

- )

Neublberg, den

Woltgong Otten

Borboro Otten

FroMsko Otten

Kcrtio Otfen

Sebosflon

Helner Otten

Ludwlg Windorfer

HorstWeln *""2ft

stond: 23,12.200ö,
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$r
Zweck des Vereins

Die Erfilllung der genannten zwec,ke dieser Körperschaften soJI insbe-
sondere durch den Bau und den Betrieb vonschulen und Ausbildungs-
stätten sowie der Bereitstellung und Durchftihrung entsprechender Bil-
dungsrraßn ahmen erfolgen.

Zttrn anderen ist der Zweck des vereins die Beschaffung von Mitteln

. .-_**- _-'i-"1

"  
- 1 ' - 1  t  , ' l

\  t i i . l l i ' \ .  ; " -  i

. CI?. FEb' 2007 ;
, l

-:J

(2)

(l) Der Verein verfolgt ausschließlicnf Vnd unmimelbar gemeinnützige
Zwecke im sinne des Abschnifts ,,steuerbegilnstigte zweckf der Ab-
gabenordnung.

zwq.k des vereins ist zum einen die Bescbaffung von Mitteln und die
überlassung dieser Mittel an Hilfsorganisationen in der Rechtsform von
Körperschaften mit Sitz und Geschäftsleitun)/ußerhaJb der Bundesre- ßr^tÄ
publik Deutschland, deren Zwel;k 

$

die Erziehung, Bildung und weiterbildung sowie die Berufsvorbe-
reitung von Kindern und Jugendlicb""V" Ländem außerhalb a", Arr+a4
Bundesrepublik Deutschland,

der Kampf gegen Armut und fubeitslosigkeit junger M.ns.tr"n[n p]^ü
Ländern außerhalb der Bundesrepublik Deutschland isr.

Dnd: 23.ll 4116

alzoh
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die allgemeine Fördenrng von Toiletten- und Abwasserkonzepten

zur Vgrbesserurg des Gesundheitswesens und dern Schutz der Urn-
t /

weltft Ländern außerhalb der Bundesrepublik Deutschland,
I

Die Erfüllung der genannten Zwecke dieser Körperschaften soll insbe-

sondere durch den Bau, den Beuieb sowie der Instandhalnrng von sani-

tliren Einrichtungen und Abwasseranlagen sowie der Bereitstellung und

Durchführung entsprechender Anleituugsmaßnahrnen zum umgang mit

diesen neuen Korzepten erfolgen.

\ ,
Diefusltindischen Körpenchaften verwenden die von dem vercin über-

lassenen Mittel nur für die genannten, der Art nach gemeinnützigen,

Zwecke.

(3) Der Satzungszweck des Vereins wird unmittclbar insbesondere dadurch

verwirklicht, daß der vergin spenden von Personen sarnmeln wird, die

an der Förderung rot"t 
"\/*ländischen 

Körpers chaften interessiert sind-v
und diese Spenden an die entsprechenden llilfsorganisationen weiterlei-

tet.

Die dahingehenden Tätigkeiten des vereins qbfa^ssen insbesondere:

. Das Sammeln von Spendengeldern,

r die Durchflibnung von Maßnahrnen zur Erlernung des Umgangs mit

-äJ,l'"'i:- ;: :iJäfä";ffi,ü'ffiäTi"*l, o*A
der Bundesrepublik Deutschland ist. 

I

p . "

die Verwaltung der Spendengelder,

die Auswahl von unterstützungswtlrdigen HiJfsorgani sati onen in

Form von Kcirperschaften\/außerhalb der Bund.esrepublik
l/

gAJ

g-'Ä

A^,Ä

Stand: 23.12.2006,
Sei te2von9Seiten

wl^
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dem satzungsmäßigen Zweck des

P ' ' l

Deutscbland entsprechend

Yereins,

r die Koordination der Hilfsleistungen, insbesondere bezüglich

der Venxirklichung aber auch Gewlihrleistung der satzungsmä-

ßigen Verwendung der bereitgestellten Gelder durch di{auslän-

di s chen Hilfsorganisationen,

Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigen-

wirtschaftliche Zwecke.

$2
Name, Sifz und Geschäftsjehr des Vereins

(1 ) Der Verein führt den Nanen ,,WOFAM", nach erfolgter Binfagung im

Vereinsregister, die alsbald erwirkt werden soll, mit demZasatz,,einge-

tragener Verein (e.V.)".

Sitz des Vereins ist Neubiberg. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

$3
Mitgliedschaft

\

(1) Mitglied des Vercins kann jeder an der VenvirUichung der Vereinsziele

Inleressierte werden. Vorausgesetzt ist lediglich eine an den Vereins-

vorstand gerichtete Anmeldung zur Auftrahme, in der sich der Arunel-

dende arr Einhaltung der Sauungsbestimmungen verpflichtet. Über die

Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluß, Mit dem Antrag

erkennt der Bewerber fiir den Fall seiner Aufnahme die Satzung an, Ein

Aufnahmeanspruch besteht nicht, Die Entscheidung ist dem Antragstel-

Stand: 23,12.2006,
Seite3r,on9Seiten

A"/,Ä

(4)

(2)
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(2)

ler.mitzuteilen;siebedarfkeinerBegriindung.I-ehntderVorstandden

Aufnahmeantragab,sostehtdemBeffoffenendieBenrfungzurMit-

g1 iedervers amrniung zu. Die se ents ehei det e nd gtilti g'

Die Mitgliedschaft endet

(a)

(b)

durch Tod,

durcb Austritt, der nur schriftlich gegcnübet dem Vorstand er-

kläirtwerdenkann,DerAustritt istunterEiohalnrngeinerKün-

digungsfrist von sechs Monaten zu jedem Kalendedahresende

zulässig, Zur Einhattung der Frist ist der rechtzeitige zugang der

Austrittserktärung an ein Mitglied des vorstands erforderlich'

durch förmliche Ausschließung, die nur durch Beschluß der

Mitgliederversarnmlung erfolgen kann,

durch Ausschließung mangels Interesses, die durch Beschluß

des Vorstands ausgesprochen werden kann, wenn ohne besonde-

re Rechtfertigung fllr rnindestens zwei Jal[e die Beiträge nicht

entrichtet worden sind'

(c)

(d)

(3) Bei seinem Ausscheiden aus dem Verein hat ein Mitglied keinen An-

spruch bezüglich des Vereinsvermögens.

$4
Mitgliedsbeiträge ,

von den Mitgliedern ist ein monatlicher Beitrag an entrichtett' Eine

Aufnahmegebühr wird nicht erhoben'

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird durch die MJtgliederversarnmlung

bestimmt.

Stand: 23.12,2W6,
Seite4von9Seiten

( t )

(2)
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(3) Die Mitgtieder sind verpflichtet, außerordentliche Beiträge in der Form

von Umlagen zu leisten, sofem diese zur BewältigUng besonderer durch

den Vereinszweck gedeckter Vorhaben erforderlich sind. Hierüber ent-

s ch ei det di e Mi tgl iedervers ammlun g durch B eschluß.

$s
Gewinne und sonstige Vereinsmittel

(2)

l .

t

(l) Der Verein h^rY?samten etwaigen Ce*innpund sonstigen Mittel

nur für die satzungsmäßigen Zweoke de.s Vereins zu verwenden. Die

Möglichkeit der Rrickl agenbildung bleibt hiervon unborührt.

Die Mitgtieder erhalten keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins,

.(3) dad keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins

fremd sind, oder durch unverhilltnismäßig hohe Vergütungen begrinstigt

werden.

$6
0rgane des Vereins

(1) Organe des Vereins sind:

Die Mitgliedervers arnmlu n g ;

der Vorstand, bestehend aus dem/der Vorsitzenden, sei'

n em/s einer Stell verüeter(in) und dem Kassenwart.

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung fiir die Dauer von

zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.

Stand: 23.12.2006,
Sci te5von9Seiten

P .  D
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$7
Mitgliedervers ammlun g

Die ordentliche Mitgliederversarunlung ist alljährlich möglichst im

ersten Kalenderquartal abzuhalten. S ie beschließt i nsbeson dere über:

( 1 )

(2)

6.
1

8.

1,

z ,

3.

4.

5,

Sauungsänderungen,

die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedem sowie

deren Entlastung,

die Höbe und Fälligkeit derMtgliedsbeiträge

die Ausschließung eines lvlitgliedes,

die Auflösung des Vereins und die Verwendung seines Vermö-

gens,

die Genehmigung der Jahresrechnung,

Anffäge des Vorstands wrd der Mitglieder,

B erufungen ab gelehnter B ewerber.

(3)

Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung durch besondere

schriftliche Einladung der Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung

ein. Die Einladung ergeht jeweils an die letzte dem Volstand bekannte

Anschrift des Mitgliedes und muß mindestens drei Wochen vor der

Versarnmlung ztx Post gegeben werden. Der Vorstand bestimmt die

Tagesordnung;jedes Mitglied kann ihre Ergänzung bis spätestens eine

Woche vor der Verhandlung beantragen.

In der Mitgtiederversammlung ist Vernerung auch bei der Ausübung

des Stimmrechts zulässig. Bei d.er Beschl'uf3fassung entscheidet die

Mehrheit der erschienenen Mitglieder, bei Stimmengleichheit die

Stimme desider Vorsitzenden. Stirnmenthalfungen gelten als ungtil tige

Stirrmen. Über die Art der Abstimsrung entscheidet der Vorstand;

Wablen erfolgen jedoch, wenn nicht einstimmig durch Zuruf, schrjftlich

durch Stimmzettel.

Stand: 23.12.2006,
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Beschlüsse, durch die die Satzung geändert wird und Beschlüsse über

die Auflösung des Vereins beditrfen einer Mehrheit von drei Vierteln

der ers chienenen Mitglieder.

Ein Beschluß, durch den der vereinszweck ge?indert wird, bedarf für

seine Wirksamkeit der Zustimmung aller Mitglieder des Vereins' Im

Zeitpunkt der Beschlussfassung nicht anwesende Mitglieder haben Ihre

Zustimmung innerhalb einer Frist von l0 Tagen nach Erhalt des Be-

schlusses der übrigen Gesetlschafter gegonüber dem Vorstand schrift-

Iich zu erklären, Der Vorstand ist dahingehend verpflichtet, diesen nicht

anwesendon Mitgliedern den Beschluß unverztiglich nach dem Be-

schlus szeitpunkt in schriftlicher Ausfertigung zuzulei ten. Erfolgt keine

Zustimmung innerhalb dieser Frist, gilt die Zustirnrnrurg als nicht er-

teilc Wurde die Frist unverschuldet nicht eingehalten, ist dem Mitglied

eine emeute Frist von 10 Tageu auf Zustimrnung zu gewähren. Die

Frist beginnt ab dern Zeitpunkt der Mitteilung der unverschuldeten

Fristversäumung gegenüber dem Vorstand.

Beschltlsse über S atzungsänderungen, Andenrngen des Verei nszwecks

trnd tlber die Auflösung des Vcreins sind dem zuständigen Finanzamt

anzuzeigeu, Sarzungsänderungen, die die in $ I genannten gemeinnüt-

ztgenZwecke beheffen, bedärfen der Einwilligung des zustilndigen Fi-

nanzamtes.

Über die Verhandlungen der Mitgliederversamrnltrng ist eine Nieder-

schrift zu fertigen, die vom Protokollführer zu untezeichnen ist. Diese

Niederschrift muß den Mitgliedern innerhdb von sechs Monaten zu-

gänglich sein; Einwendungen können nur innerhalb eines Monats,

nachdern die Niederschrift zugänglich gemacht worden ist, erhoben

werden,

Eine außerordentliche Mitgliederversarnmlung ist zu benrfen, wenn das

Interesse dos Vereins dies erfordert oder wenn mindestens 20Vo der

Mitglieder dies unter Angabe des Grundes und des Zwecks schriftlich

Stand: 23.12.2006,
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gegentiber dem Vorstand verlangt. Kornmt der Vorstand einem solchen

Verlangen nicht nach, können diese Mitglieder die Mitgliederversaliln-

lung selbst einberufen.

$8
Vorstand des Yereins

Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins bestellt

werden. Die Waht erfotgt einzeln. Bei vorzeitigern Ausscheiden eines

Vorstandsmitgliedes kann ftir seine restliche Amtszeit vorn VorsAnd

ein Nachfolger bestellt werden.

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins, Der Verein wird gericht-

lich und außergerichtlich in allen Vereinsangelegenhciten durch den

Vorstand vertretcn. Den Vorstand im Sinne des $ 26 Absatz (2) BGB

bilden der/die Vorsitzende und der/die Stellvertretende Vorsitzende, Sie

sind einzeln zur Vertretung des Vereins befugt. Dem/Der Stellvefie-

tenden Vorsitzenden obliegt im Innenverhltltnis allerdings die Pflicht,

von dieser Einzelvertretungsmacht nur im Falle einer Verhinderung

des/der Vorsitzenden gebrauch zu machen. Ftir Rechtshandlungen rnit

einem Gegenstandswert von mehr als € 5.000,00 jst die Zustimmung

der Mitgliederversammlung erforderlich.

Der Vorstand entscheidet durch Beschluß in Vorstandssitanngen, zu

denen er mindestens einmal jährlich zusailtmentritt und tiber die eine

Niederschrift zu fertigen ist. Der Vorstand lritrt seine Entscheidungen

mit einfacher Mehrheit, Die Einladung 
"tfirt 

mit einer Frist von einer

Woche durch den/die Vorsitzende(n), im Falle seiner Verhinderung

durch den/die Stel lvertretende(n) Vorsitzende(n).

Verschiedene Vorstendsämter können nicht in einer Person vereinigt

werden.
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(1 )

$e
Auftözung und Zweckänderung

Die Auflösung des Vereins kann nur die Mitgliederversammlung mtt

einer Mehrheit von drei viertein der Mitgiieder beschließen (siehe auch

$ 7 Absatz (4) der Satzung)'

Die Liquidation des Vereins erfolgl durch den Vorstand'

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegilnstigter Zwecke

f?illt das Vermögen des Vereins an die Famos Stiftung mit Sitz in Kor-

schenbroich, die es unmittelbar und ausschließlich fllr gemeinnützige

Zwwkezu verwenden hat.

(2)

(3)

*r'" 
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run gs ort) eni chtet'

Neubiberg, den

V/olfgang Otten

Barbara Otten

lranziska Citten

Sebastian Onen

Horst Weinman

23./2-W6
Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsvelsammlung vom "'(Da-

Stand: 23.12.2006.
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